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ANHANG I 

FORMULAR FS-CO ZUR ANMELDUNG EINES ZUSAMMENSCHLUSSES 

NACH DER VERORDNUNG (EU) 2022/2560 

 

EINFÜHRUNG 

1. ZWECK DES FORMULARS FS-CO 

1. In diesem Formular FS-CO ist aufgeführt, welche Informationen der bzw. die 

Anmelder bei der Anmeldung eines geplanten Zusammenschlusses im Rahmen 

des Systems der Union zur Kontrolle drittstaatlicher Subventionen bei der 

Kommission vorlegen müssen. Das Kontrollsystem der Union für drittstaatliche 

Subventionen ist in der Verordnung (EU) 2022/2560 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 und in der Durchführungsverordnung (EU) [OP: Bitte 

Nummer der Verordnung einfügen] der Kommission zur Festlegung detaillierter 

Vorschriften für die Durchführung von Verfahren durch die Kommission nach der 

Verordnung (EU) 2022/2560 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen (im Folgenden 

„Durchführungsverordnung“)2 verankert, der dieses Formular FS-CO beigefügt 

ist. 

2. ART DER IM FORMULAR FS-CO VERLANGTEN ANGABEN 

2. Im Formular FS-CO sind folgende Angaben zu machen:  

a) grundlegende Angaben, die grundsätzlich für die Beurteilung aller 

Zusammenschlüsse erforderlich sind (Abschnitte 1 bis 4), 

b) Angaben über drittstaatliche finanzielle Zuwendungen, die die Beteiligten 

nach Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2022/2560 

erhalten haben (Abschnitt 5). Insbesondere sind gemäß Abschnitt 5 des 

Formulars FS-CO genaue Angaben zu jeder mindestens 1 Mio. EUR 

betragenden drittstaatlichen finanziellen Zuwendung zu machen, die den an 

dem Zusammenschluss Beteiligten in den drei Jahren vor Vertragsabschluss, 

Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle 

begründenden Beteiligung gewährt wurde und die in eine der Kategorien 

nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis d der Verordnung (EU) 2022/2560 

fallen könnte. In Bezug auf andere drittstaatliche finanzielle Zuwendungen 

muss der bzw. müssen die Anmelder im Formular FS-CO gemäß den 

Hinweisen in Tabelle 1 einen Überblick geben über die verschiedenen Arten 

von finanziellen Zuwendungen, die mindestens 1 Mio. EUR betragen und 

ihnen in den drei Jahren vor Vertragsabschluss, Veröffentlichung des 

Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden 

Beteiligung gewährt wurden. Die Kommission kann aufgrund der jeweiligen 

Umstände des Einzelfalls ausführlichere Informationen über die Arten von 

finanziellen Zuwendungen, die in der Antwort auf die Fragen des 

Abschnitts 5 genannt bzw. in Tabelle 1 aufgeführt werden, oder über andere 

                                                 
1 ABl. L 330 vom 23.12.2022, S. 1.  
2 [OP: Bitte Amtsblattnummer einfügen].   
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drittstaatliche finanzielle Zuwendungen, die der bzw. die an dem 

Zusammenschluss Beteiligten erhalten haben, anfordern. In jedem Fall sind 

alle drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen, die den an dem 

Zusammenschluss Beteiligten in den drei Jahren vor Vertragsabschluss, 

Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle 

begründenden Beteiligung gewährt wurden, zu berücksichtigen, wenn 

ermittelt wird, ob der Schwellenwert nach Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe b 

der Verordnung (EU) 2022/2560 erreicht ist, unabhängig davon, ob in 

Abschnitt 5 Angaben zu diesen Zuwendungen gemacht werden müssen, 

c) Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die drittstaatlichen 

finanziellen Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss 

den Binnenmarkt im Sinne des Artikels 4 oder 5 der Verordnung 

(EU) 2022/2560 verzerren könnten (sowohl in Bezug auf das 

Übernahmeverfahren als auch auf die Tätigkeiten, die die an dem 

Zusammenschluss Beteiligten ausüben werden) (Abschnitt 6), 

d) Angaben zu etwaigen positiven Auswirkungen der drittstaatlichen 

Subventionen (Abschnitt 7),  

e) sachdienliche Unterlagen (Abschnitt 8). 

3. Die in den Abschnitten 1 bis 6 und 8 verlangten Angaben müssen grundsätzlich 

gemacht werden, damit eine Anmeldung als vollständig gelten kann. Hingegen 

liegt es im Ermessen des Anmelders bzw. der Anmelder, ob sie die nach 

Abschnitt 7 erforderlichen Angaben machen; dabei handelt es sich um Angaben 

zu etwaigen positiven Auswirkungen der drittstaatlichen Subventionen auf die 

Entwicklung der betreffenden subventionierten Wirtschaftstätigkeit im 

Binnenmarkt sowie um andere positive Auswirkungen in Bezug auf die 

einschlägigen politischen Ziele.   

4. Ungeachtet aller im Formular FS-CO verlangten Angaben hat die Kommission die 

Möglichkeit, in einem Auskunftsverlangen weitere Informationen anzufordern.  

3. INFORMATIONEN, DIE NICHT MIT ZUMUTBAREM AUFWAND ZUGÄNGLICH SIND  

5. Sind bestimmte in diesem Formular FS-CO verlangte Informationen dem 

Anmelder bzw. den Anmeldern ganz oder teilweise nicht mit zumutbarem 

Aufwand zugänglich, kann der bzw. können die Anmelder bei der Kommission 

beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung der betreffenden Informationen bzw. 

von anderen Anforderungen des Formulars FS-CO bezüglich dieser Informationen 

befreit zu werden. Der Antrag ist gemäß den Hinweisen in den Randnummern 9 

bis 11 dieser Einführung zu stellen.  

4. INFORMATIONEN, DIE FÜR DIE PRÜFUNG DES FALLS DURCH DIE KOMMISSION 

NICHT ERFORDERLICH SIND 

6. Nach Artikel 4 Absatz 4 der Durchführungsverordnung kann die Kommission 

Anmelder von der Pflicht zur Übermittlung bestimmter Informationen in der 

Anmeldung – einschließlich Unterlagen – oder von anderen Anforderungen des 

Formulars FS-CO bezüglich dieser Informationen befreien, wenn sie der 

Auffassung ist, dass die Erfüllung dieser Pflichten oder Anforderungen für die 

Prüfung des Falls nicht erforderlich ist.  
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7. Der bzw. die Anmelder können bei der Kommission beantragen, von der Pflicht 

zur Übermittlung der betreffenden Informationen oder von anderen 

Anforderungen des Formulars FS-CO bezüglich dieser Informationen befreit zu 

werden. Dieser Antrag ist gemäß den Hinweisen für Befreiungsanträge in den 

Randnummern 9 bis 11 dieser Einführung zu stellen.  

5. VORABKONTAKTE UND BEFREIUNGSANTRÄGE 

8. Dem bzw. den Anmeldern wird geraten, bereits hinreichend lange vor der 

Anmeldung mit der Kommission Kontakt aufzunehmen, vorzugsweise auf der 

Grundlage eines Entwurfs der Anmeldung. Die Kommission bietet Anmeldern 

diese Möglichkeit der Vorabkontakte zur Vorbereitung der Vorprüfung einer 

drittstaatlichen Subvention im Rahmen eines Zusammenschlusses. Vorabkontakte 

sind nicht vorgeschrieben, können jedoch sowohl für den bzw. die Anmelder als 

auch für die Kommission äußerst nützlich sein, um u. a. den genauen 

Informationsbedarf in einer Anmeldung zu bestimmen (insbesondere in Bezug auf 

Abschnitt 5 und Tabelle 1) und um sicherzustellen, dass die Anmeldung 

vollständig ist. Ferner kann sich durch Vorabkontakte der Umfang der verlangten 

Angaben verringern.  

9. Im Rahmen von Vorabkontakten kann der bzw. können die Anmelder eine 

Befreiung von der Pflicht zur Vorlage bestimmter Informationen, die in diesem 

Formular verlangt werden, beantragen. Die Kommission prüft Befreiungsanträge, 

sofern eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:  

a) Der bzw. die Anmelder begründen hinreichend, warum die betreffenden 

Informationen nicht mit zumutbarem Aufwand zugänglich sind. Sofern 

angemessen und soweit möglich sollte der bzw. sollten die Anmelder für die 

fehlenden Daten möglichst genaue Schätzungen mit Angabe der Quelle 

vornehmen oder mitteilen, wo die Kommission die nicht zugänglichen 

Informationen einholen könnte.  

b) Der bzw. die Anmelder begründen hinreichend, warum die betreffenden 

Informationen für die Prüfung des Falls nicht notwendig sind. 

10. Befreiungsanträge sollten während der Vorabkontakte schriftlich gestellt werden, 

und zwar vorzugsweise im Entwurf der Anmeldung selbst (am Anfang des 

betreffenden Abschnitts oder Unterabschnitts). Die Kommission bearbeitet 

Befreiungsanträge während der Vorabkontakte im Rahmen der Prüfung des 

Entwurfs der Anmeldung.  

11. Wenn die Kommission sich damit einverstanden erklärt hat, dass bestimmte in 

diesem Formular FS-CO verlangte Informationen im Rahmen einer Anmeldung 

entfallen können, steht es ihr dennoch jederzeit im Laufe des Verfahrens frei, 

diese Informationen zu verlangen, insbesondere im Wege eines 

Auskunftsverlangens nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2022/2560.  

6. RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANMELDUNG 

12. Wie in den Randnummern 2 bis 4 dieser Einführung erläutert, müssen die in den 

Abschnitten 1 bis 6 und 8 verlangten Angaben grundsätzlich immer gemacht 

werden, damit eine Anmeldung als vollständig gelten kann. Alle verlangten 
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Angaben müssen richtig und vollständig in den entsprechenden Abschnitt 

eingetragen werden.  

13. Insbesondere ist Folgendes zu beachten: 

a) Die in Artikel 24 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung 

(EU) 2022/2560 festgelegte Frist von 25 Arbeitstagen beginnt am Arbeitstag 

nach Eingang der vollständigen Anmeldung zu laufen. Damit soll 

sichergestellt werden, dass die Kommission den angemeldeten 

Zusammenschluss innerhalb der in der Verordnung (EU) 2022/2560 

festgelegten strengen Fristen prüfen kann.  

b) Der bzw. die Anmelder sollten bei der Vorbereitung der Anmeldung darauf 

achten, dass die der Kommission übermittelten Namen und Nummern, 

insbesondere die E-Mail-Adressen, richtig, relevant und auf dem neuesten 

Stand sind. 

c) Die verlangten Kontaktdaten müssen in dem von der Generaldirektion 

Wettbewerb der Kommission (im Folgenden „GD Wettbewerb“) auf ihrer 

Website vorgeschriebenen Format angegeben werden. Für den 

ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfverfahrens ist es unerlässlich, dass die 

Kontaktdaten richtig sind. Dazu müssen E-Mail-Adressen angegeben 

werden, die personalisiert und bestimmten Kontaktpersonen zugeordnet sind 

(keine allgemeinen Unternehmens-Mailboxen wie z. B. info@, hello@). 

Wenn die Kontaktdaten nicht den Anforderungen entsprechen, kann die 

Kommission die Anmeldung für unvollständig erklären. 

d) Sachdienliche Unterlagen nach Abschnitt 8 sind zusammen mit einer 

Übersichtstabelle in dem von der GD Wettbewerb auf ihrer Website 

vorgegebenen Format zu übermitteln. 

e) Im Einklang mit Artikel 6 Absatz 4 der Durchführungsverordnung wird für 

die Zwecke der Bestimmung des Datums, an dem die Anmeldung wirksam 

wird, davon ausgegangen, dass die Anmeldung unvollständig ist, wenn im 

oder zusammen mit dem Anmeldeformular unrichtige oder irreführende 

Angaben übermittelt werden. 

f) Nach Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/2560 können gegen 

ein Unternehmen, das vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder 

irreführende Angaben macht, Geldbußen von bis zu 1 % seines 

Gesamtumsatzes verhängt werden. Ferner kann die Kommission nach 

Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2022/2560 ihren 

Beschluss zu einem Zusammenschluss aufheben, wenn er auf 

unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben beruhte. 

7. MELDEVERFAHREN 

14. Anmeldungen sind in einer der Amtssprachen der Union einzureichen. Die Namen 

der Anmelder sind auch in ihrer ursprünglichen Sprache anzugeben. Die in diesem 

Formular FS-CO verlangten Angaben sind in die jeweiligen Abschnitte bzw. 

Unterabschnitte einzutragen, wobei gegebenenfalls sachdienliche Unterlagen 

beizufügen sind. Die eingereichte Anmeldung muss eine unterschriebene 

Bestätigung nach Abschnitt 9 enthalten. Überschneiden sich die in einem 
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Abschnitt verlangten Angaben teilweise (oder vollständig) mit in einem anderen 

Abschnitt verlangten Angaben, können Querverweise gesetzt werden.  

15. Die Anmeldung muss für jeden Anmelder von einer oder mehreren Personen, die 

gesetzlich befugt sind, in seinem Namen zu handeln, oder von einem oder 

mehreren bevollmächtigten Vertretern des Anmelders bzw. der Anmelder 

unterzeichnet werden. Die entsprechende(n) Vollmacht(en) (oder schriftlichen 

Nachweise dafür, dass die Personen entsprechend befugt sind) müssen der 

Anmeldung beigefügt werden. Technische Spezifikationen und Hinweise zu 

Anmeldungen (einschließlich Signaturen) sind auf der Website der 

GD Wettbewerb zu finden.  

16. Beim Ausfüllen der Abschnitte 5, 6 und 7 des Formulars FS-CO sollte der bzw. 

sollten die Anmelder erwägen, ob es übersichtlicher wäre, die Informationen in 

der numerischen Abschnittsreihenfolge anzugeben, oder ob die Informationen für 

jede einzelne drittstaatliche finanzielle Zuwendung (oder Gruppe von 

drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen) zusammengefasst werden sollten. 

17. Bestimmte Informationen können im Interesse der Übersichtlichkeit als Anlage 

übermittelt werden. Allerdings müssen sich alle wesentlichen Angaben im 

Hauptteil der Anmeldung befinden. Übermittelte Anlagen dürfen nur der 

Ergänzung der im Hauptteil der Anmeldung selbst gemachten Angaben dienen, 

und im Hauptteil ist klar anzugeben, wo in einer Anlage ergänzende 

Informationen übermittelt werden. 

18. Sachdienliche Unterlagen sind in der Originalsprache einzureichen. Handelt es 

sich hierbei nicht um eine Amtssprache der Union, so ist eine Übersetzung in die 

Sprache des Verfahrens beizufügen (Artikel 4 Absatz 3 der 

Durchführungsverordnung). 

8. VERTRAULICHKEIT UND PERSONENBEZOGENE DATEN  

19. Nach Artikel 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) und Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/2560 ist es der 

Kommission, ihren Beamten und sonstigen Bediensteten untersagt, Kenntnisse 

preiszugeben, die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen und die sie 

bei Anwendung der Verordnung (EU) 2022/2560 erlangt haben. Dieser Grundsatz 

gilt auch für den Schutz der Vertraulichkeit unter den Anmeldern. 

20. Ist der bzw. sind die Anmelder der Auffassung, dass ihre Interessen beeinträchtigt 

würden, wenn die Angaben, zu deren Bereitstellung sie aufgefordert werden, 

veröffentlicht oder an andere Beteiligte weitergegeben würden, so sollten sie die 

betreffenden Angaben gesondert mit dem deutlichen Vermerk „Vertraulich“ auf 

jeder Seite übermitteln. Der bzw. die Anmelder sollten auch begründen, warum 

diese Informationen nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden sollen. 

21. Bei einer Fusion oder einem Erwerb der gemeinsamen Kontrolle oder in anderen 

Fällen, in denen die Anmeldung von mehr als einem Beteiligten vorgelegt wird, 

können Geschäftsgeheimnisse gesondert als Anlage mit entsprechendem Hinweis 

in der Anmeldung übermittelt werden. Damit die Anmeldung als vollständig 

gelten kann, müssen ihr alle diese Anlagen beigefügt sein.  
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22. Alle in oder zusammen mit einer Anmeldung übermittelten personenbezogenen 

Daten werden gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen 

Parlaments und des Rates3 verarbeitet.  

9. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE ZWECKE DES FORMULARS 

FS-CO 

23. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) „Anmelder“ sind im Einklang mit Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2022/2560 bei Fusionen alle an der Fusion Beteiligten bzw. bei einem 

Kontrollerwerb alle Unternehmen oder Personen, die die alleinige bzw. 

gemeinsame Kontrolle über die Gesamtheit oder Teile eines oder mehrerer 

Unternehmen erwerben. 

b) „Übernahmeziel“ sind alle Unternehmen oder Teile von Unternehmen, an 

denen eine die Kontrolle begründende Beteiligung erworben wird 

(einschließlich Gemeinschaftsunternehmen) oder die Gegenstand eines 

öffentlichen Angebots sind. Dieser Begriff umfasst nicht den bzw. die 

Verkäufer. 

c) „An dem Zusammenschluss Beteiligte(r)“ ist der bzw. sind die Anmelder 

nach Buchstabe a und das Übernahmeziel nach Buchstabe b. 

24. Sofern nichts anderes bestimmt ist, 

a) umfasst der Begriff „Anmelder“ i) alle Unternehmen unter der alleinigen 

oder gemeinsamen unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle des bzw. der 

„Anmelder“ gemäß Artikel 20 Absätze 5 und 6 der Verordnung 

(EU) 2022/2560, ii) alle Unternehmen und Personen mit alleiniger oder 

gemeinsamer unmittelbarer oder mittelbarer Kontrolle über den oder die 

„Anmelder“ und iii) die von den Unternehmen nach Ziffer ii kontrollierten 

Unternehmen,  

b) umfasst der Begriff „Übernahmeziel(e)“ alle Unternehmen unter der 

alleinigen oder gemeinsamen unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle des 

bzw. der „Übernahmeziel(e)“ gemäß Artikel 20 Absätze 5 und 6 der 

Verordnung (EU) 2022/2560. Hingegen umfasst dieser Begriff nicht 

Unternehmen und Personen, die nach Vollzug des Zusammenschlusses nicht 

länger die alleinige oder gemeinsame unmittelbare oder mittelbare Kontrolle 

über das bzw. die „Übernahmeziel(e)“ innehaben (so z. B. beim 

Kontrollerwerb den bzw. die Verkäufer). 

25. Verlangte Finanzdaten sind in Euro zum durchschnittlichen Wechselkurs in den 

betreffenden Jahren oder sonstigen Zeiträumen anzugeben. 

  

                                                 
3 ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39. Eine Datenschutzerklärung zu wettbewerbsrechtlichen Prüfungen 

finden Sie unter https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-

investigations_en. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en
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1. ABSCHNITT 1: BESCHREIBUNG DES ZUSAMMENSCHLUSSES  

 

1.1. Geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung des Zusammenschlusses unter Angabe der an 

dem Zusammenschluss Beteiligten, des Übernahmeverfahrens (z. B. ob der bzw. die 

Anmelder im Wege eines wettbewerblichen Verfahrens ausgewählt wurde(n)), der 

Art des Zusammenschlusses (z. B. Fusion, Erwerb der alleinigen oder gemeinsamen 

Kontrolle oder Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen), der strategischen und 

wirtschaftlichen Gründe für den Zusammenschluss sowie der Tätigkeitsbereiche der 

an dem Zusammenschluss Beteiligten. 
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2. ABSCHNITT 2: ANGABEN ZU DEN BETEILIGTEN 

 

2.1. Angaben zu den an dem Zusammenschluss Beteiligten 

Geben Sie für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten Folgendes an: 

2.1.1. den Namen des Unternehmens (der Name des Unternehmens ist auch in 

der ursprünglichen Sprache anzugeben); 

2.1.2. seine Rolle bei dem Zusammenschluss (fusioniert/erwirbt/ist 

Übernahmeziel/ist ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen);  

2.1.3. den Namen, die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse 

sowie die Position der geeigneten Kontaktperson; bei der angegebenen 

Anschrift muss es sich um eine Zustellungsanschrift handeln, an die 

Unterlagen, insbesondere Beschlüsse der Kommission und andere 

Verfahrensurkunden, zur Bekanntgabe gesandt werden können; die 

angegebene Kontaktperson muss befugt sein, Zustellungen 

entgegenzunehmen; 

2.1.4. bei einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern des 

Unternehmens den Vertreter oder die Vertreter, dem bzw. denen 

Unterlagen, insbesondere Beschlüsse der Kommission und andere 

Verfahrensurkunden, bekannt gegeben werden können: 

2.1.4.1. den Namen, die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-

Adresse sowie die Position jedes Vertreters und 

2.1.4.2. für jeden der Vertreter den schriftlichen Nachweis dafür, dass er 

befugt ist, im Namen des jeweiligen an dem Zusammenschluss 

Beteiligten zu handeln (auf der Grundlage der Mustervollmacht 

auf der Website der GD Wettbewerb). 

2.2. Art der Geschäftstätigkeit jedes der an dem Zusammenschluss Beteiligten  

Beschreiben Sie bitte für jeden der an dem Zusammenschluss Beteiligten die Art der 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens.  
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3. ABSCHNITT 3: NÄHERE ANGABEN ZUM ZUSAMMENSCHLUSS, ZU DEN 

EIGENTUMSVERHÄLTNISSEN UND ZUR KONTROLLE 

 

Die in diesem Abschnitt verlangten Angaben können anhand von Organisationstabellen 

oder Organigrammen veranschaulicht werden, die die Eigentumsstruktur und die 

Ausgestaltung der Kontrolle bei den an dem Zusammenschluss Beteiligten vor und nach 

Vollzug des Zusammenschlusses zeigen. 

3.1. Beschreiben Sie die Art des angemeldeten Zusammenschlusses unter Bezugnahme 

auf die einschlägigen Kriterien der Verordnung (EU) 2022/2560: 

3.1.1 Nennen Sie die Unternehmen oder Personen, die letztlich die alleinige oder 

gemeinsame unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über den bzw. die 

Anmelder ausüben, und beschreiben Sie die Eigentumsstruktur und die 

Ausgestaltung der Kontrolle bei den an dem Zusammenschluss Beteiligten 

vor Vollzug des Zusammenschlusses. 

3.1.2 Erläutern Sie, in welcher Form der geplante Zusammenschluss erfolgt:  

i) Fusion im Sinne des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) 2022/2560,  

ii) Erwerb der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle im Sinne des 

Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2022/2560 

oder  

iii) Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im Sinne des 

Artikels 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/2560. 

3.1.3 Erläutern Sie, wie der Zusammenschluss vollzogen werden soll (zum 

Beispiel durch Abschluss eines Vertrags, Unterbreitung eines öffentlichen 

Übernahmeangebots usw.). 

3.1.4 Erläutern Sie unter Bezugnahme auf Artikel 21 der Verordnung (EU) 

2022/2560, welche der folgenden Schritte bis zum Zeitpunkt der 

Anmeldung unternommen worden sind:  

i) Es wurde ein Vertrag geschlossen,  

ii) es wurde eine die Kontrolle begründende Beteiligung erworben,  

iii) es wurde ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet bzw. 

angekündigt oder  

iv) der bzw. die Anmelder und die Verkäufer (je nach Sachverhalt) 

haben der Kommission gegenüber glaubhaft gemacht, dass sie 

gewillt sind, einen Vertrag zu schließen. 
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3.1.5 Geben Sie die geplanten Termine für die wichtigsten Schritte bis zum 

Vollzug des Zusammenschlusses an. 

3.1.6 Erläutern Sie die Eigentumsstruktur und die Ausgestaltung der Kontrolle 

beim Übernahmeziel oder bei dem aus dem Zusammenschluss 

hervorgehenden Unternehmen. 

3.2. Beschreiben Sie die wirtschaftlichen Gründe für den Zusammenschluss. 

3.3. Beziffern Sie den Wert der Transaktion (Kaufpreis oder, je nach Fall, Wert aller 

betroffenen Vermögenswerte). Geben Sie an, ob die Zahlung in Form von 

Eigenkapital, Barmitteln oder sonstigen Vermögenswerten erfolgt. Geben Sie 

darüber hinaus den Unternehmenswert des Übernahmeziels an und erläutern Sie, wie 

dieser Unternehmenswert berechnet wurde.4  

3.4. Nennen Sie alle Finanzierungsquellen (Fremdkapital, Eigenkapital, Barmittel, 

Vermögenswerte usw.), die zur Finanzierung der Transaktion genutzt werden.  

3.5. Falls der Erwerb ganz oder teilweise durch Fremdkapital finanziert wird: 

3.5.1. Geben Sie für jedes Fremdkapitalinstrument bitte an, von wem das 

Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird. 

3.5.2. Geben Sie alle Garantien und Sicherheiten an, die für die einzelnen 

Fremdkapitalinstrumente gewährt wurden. 

3.6. Falls der Erwerb ganz oder teilweise durch Eigenkapital finanziert wird: 

3.6.1. Geben Sie die Identität der Unternehmen an, die die Anteile 

zeichnen/erwerben. 

3.6.2. Geben Sie die etwaigen Bedingungen an, die für die 

Eigenkapitalfinanzierung gelten. 

3.7. Geben Sie an, ob der bzw. die Anmelder in den vergangenen drei Jahren 

Kontrollerwerbe getätigt haben, die nach der Verordnung (EU) 2022/2560 oder der 

Verordnung (EG) 139/2004 über die Kontrolle von 

Unternehmenszusammenschlüssen bei der Europäischen Kommission angemeldet 

wurden. 

3.8. Übermitteln Sie bitte eine Liste der in den vergangenen drei Jahren von dem 

Anmelder bzw. von den Anmeldern getätigten Kontrollerwerbe, die nach den 

                                                 
4 Für die Zwecke dieses Formulars FS-CO entspricht der Unternehmenswert dem Gesamtwert des 

Unternehmens; in seine Berechnung sollten die Marktkapitalisierung des Übernahmeziels, aber auch 

in der Bilanz des Übernahmeziels aufgeführte kurz- und langfristige Verbindlichkeiten sowie 

Barmittel und Barmitteln gleichgestellte Mittel einfließen. 
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Fusionskontrollvorschriften bei einer nationalen Wettbewerbsbehörde in der Union 

angemeldet wurden. 
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4. ABSCHNITT 4: SCHWELLENWERTE FÜR DIE ANMELDUNG 

 

4.1. Nennen Sie bitte, wie nachfolgend angegeben, für jedes der in Artikel 20 Absatz 3 

Buchstabe a der Verordnung (EU) 2022/2560 genannten Unternehmen den Umsatz 

in der Union im vorausgegangenen Geschäftsjahr5:6 

4.1.1. bei einer Fusion: für jedes der fusionierenden Unternehmen, 

4.1.2. bei einem Kontrollerwerb: für das Übernahmeziel, was bei Erwerb der 

gemeinsamen Kontrolle das Gemeinschaftsunternehmen einschließt. 

Die Umsatzdaten sind unter Verwendung der Mustertabelle der Kommission zu 

übermitteln, die auf der Website der GD Wettbewerb verfügbar ist. 

Diese Umsatzdaten sollten im Einklang mit Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2022/2560 berechnet werden. Wird der Zusammenschluss durch den Erwerb 

von Teilen eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt, so ist unabhängig davon, ob 

diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, nach Artikel 22 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2022/2560 vom Umsatz des Verkäufers nur der Umsatz zu 

berücksichtigen, der auf die Teile entfällt, die Gegenstand des Zusammenschlusses 

sind.  

4.2. Haben die in Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2022/2560 

genannten Unternehmen in den drei Jahren vor Vertragsabschluss7, Veröffentlichung 

des Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung 

von Drittstaaten finanzielle Zuwendungen in Höhe von insgesamt mehr als 

50 Mio. EUR erhalten? 

 Ja   Nein 

  

                                                 
5 Zur Umsatzberechnung siehe Artikel 22 der Verordnung (EU) 2022/2560. 
6 Nach Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2022/2560 muss mindestens eines der 

fusionierenden Unternehmen, das erworbene Unternehmen oder das Gemeinschaftsunternehmen „in 

der Union niedergelassen“ sein. „In der Union niedergelassen“ ist im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs zu verstehen und umfasst auch die Gründung einer 

Tochtergesellschaft in der Union sowie einer ständigen Niederlassung in der Union (siehe die Urteile 

in den Rechtssachen C-230/14 Weltimmo, Rn. 29, 30, C-39/13, C-40/13 und C-41/13 SCA Group 

Holding u. a., Rn. 24, 25, 26, 27 sowie C-196/87 Steymann, Rn. 16). 
7 Eine drittstaatliche finanzielle Zuwendung gilt ab dem Zeitpunkt als gewährt, ab dem der Begünstigte 

einen Anspruch auf Erhalt der drittstaatlichen finanziellen Zuwendung erhält. Die tatsächliche 

Auszahlung der drittstaatlichen finanziellen Zuwendung ist keine notwendige Voraussetzung dafür, 

dass eine drittstaatliche finanzielle Zuwendung in den Anwendungsbereich der Verordnung 

(EU) 2022/2560 fällt. 
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5. ABSCHNITT 5: DRITTSTAATLICHE FINANZIELLE ZUWENDUNGEN  

 

5.1. Bitte geben Sie für jeden der Anmelder sowie für das Übernahmeziel an, ob ihm in 

den drei Jahren vor Vertragsabschluss, Veröffentlichung des Übernahmeangebots 

oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung eine drittstaatliche 

finanzielle Zuwendung in Höhe von mindestens 1 Mio. EUR individuell gewährt 

wurde, die in eine der Kategorien nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis d der 

Verordnung (EU) 2022/2560 fallen könnte: 

5.1.1. Damit festgestellt werden kann, ob eine drittstaatliche finanzielle 

Zuwendung einem im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) 2022/2560 notleidenden Unternehmen gewährt wurde, 

geben Sie bitte an, welche der nachstehenden Voraussetzungen in den drei 

Jahren vor Vertragsabschluss, Veröffentlichung des Übernahmeangebots 

oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung zu einem 

beliebigen Zeitpunkt erfüllt waren: 

5.1.1.1. Handelt es sich bei dem Unternehmen um eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, bei der mehr als die Hälfte des gezeichneten 

Stammkapitals infolge aufgelaufener Verluste verloren gegangen 

ist? 

Anmelder   Ja   Nein 

Übernahmeziel   Ja   Nein 

5.1.1.2. Handelt es sich um ein Unternehmen, bei dem zumindest einige 

Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden des Unternehmens 

haften und bei dem mehr als die Hälfte der in den 

Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel infolge aufgelaufener 

Verluste verloren gegangen ist? 

Anmelder   Ja   Nein 

Übernahmeziel   Ja   Nein 

5.1.1.3. Ist das Unternehmen Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder 

erfüllt es die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen 

Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf 

Antrag seiner Gläubiger? 

Anmelder   Ja   Nein 

Übernahmeziel   Ja   Nein 
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5.1.1.4. Falls es sich bei dem betreffenden Unternehmen nicht um ein KMU 

handelt8: 

5.1.1.4.1. Lag der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des 

Unternehmens in den vergangenen beiden Jahren über 

7,5? 

 Und 

5.1.1.4.2. lag bei dem Unternehmen das Verhältnis des EBITDA9 

zu den Zinsaufwendungen in den vergangenen beiden 

Jahren unter 1,0? 

Anmelder  Ja   Nein 

Übernahmeziel   Ja   Nein 

5.1.1.5. Wenn Sie eine oder mehrere der Fragen unter 5.1.1.1 bis 5.1.1.4 für 

einen oder mehrere an dem Zusammenschluss Beteiligte mit „Ja“ 

beantwortet haben, geben Sie bitte an, ob das jeweilige 

Unternehmen während des Zeitraums, in dem es notleidend war, 

drittstaatliche finanzielle Zuwendungen erhalten hat, die dazu 

beigetragen haben könnten, seine langfristige Rentabilität wieder 

herzustellen (einschließlich vorübergehender Liquiditätshilfen zur 

Unterstützung dieser Wiederherstellung der Rentabilität) oder den 

jeweiligen Beteiligten während der kurzen Zeit über Wasser zu 

halten, die für die Erstellung eines Umstrukturierungs- oder 

Abwicklungsplans benötigt wurde. 

Anmelder   Ja   Nein 

Übernahmeziel   Ja   Nein 

5.1.1.6. Wenn Sie eine oder mehrere Fragen unter 5.1.1.1 bis 5.1.1.4 für 

einen oder mehrere an dem Zusammenschluss Beteiligte mit „Ja“ 

beantwortet haben, geben Sie bitte an, ob es einen 

Umstrukturierungsplan gibt, der geeignet ist, die langfristige 

Rentabilität des jeweiligen Beteiligten wieder herzustellen, und ob 

dieser Umstrukturierungsplan einen erheblichen Eigenbeitrag des 

Anmelders, des Übernahmeziels oder eines anderen an dem 

Zusammenschluss Beteiligten vorsieht; bitte beschreiben Sie den 

Plan genau.  

                                                 
8 Zur Bestimmung des Begriffs der kleinen und mittleren Unternehmen bzw. KMU siehe Anhang I der 

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 

Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 

Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 

26.6.2014, S. 1).  
9 „Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation“, d. h. Erträge vor Zinsen, Steuern und 

Abschreibungen. 
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5.1.1.7. Wenn Sie eine oder mehrere der Fragen unter 5.1.1.1 bis 5.1.1.4mit 

„Ja“ beantwortet haben, begründen Sie Ihre Antwort bitte und 

nehmen Sie in Ihre Antwort Verweise auf die sachdienlichen 

Unterlagen auf, die in Anhängen vorgelegt werden (dabei kann es 

sich u. a. handeln um die jüngste Gewinn- und Verlustrechnung des 

Anmelders oder des Übernahmeziels mit Bilanzen, um 

Gerichtsentscheidungen zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

über das Unternehmen oder um Unterlagen, die nachweisen, dass 

die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

auf Antrag der Gläubiger nach dem nationalen Gesellschaftsrecht 

erfüllt sind). 

5.1.2. drittstaatliche finanzielle Zuwendung in Form einer unbegrenzten Garantie 

für Schulden oder Verbindlichkeiten des Unternehmens, d. h. einer 

Garantie, deren Höhe oder Laufzeit nicht begrenzt ist (Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe b) 

Anmelder   Ja   Nein 

Übernahmeziel   Ja   Nein 

5.1.3. Ausfuhrfinanzierungsmaßnahme, die nicht im Einklang mit dem OECD-

Übereinkommen über öffentlich unterstützte Exportkredite steht (Artikel 5 

Absatz 1 Buchstabe c) 

Anmelder   Ja   Nein 

Übernahmeziel   Ja   Nein 

5.1.4. drittstaatliche finanzielle Zuwendung, die einen Zusammenschluss 

unmittelbar erleichtert (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d) 

Anmelder   Ja   Nein 

Übernahmeziel   Ja   Nein 

5.2. Machen Sie bitte zu jeder mindestens 1 Mio. EUR betragenden drittstaatlichen 

finanziellen Zuwendung, die einem der an dem Zusammenschluss Beteiligten in den 

drei Jahren vor Vertragsabschluss, Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder 

Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung individuell gewährt wurde und 

die in eine der Kategorien nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis d der 

Verordnung (EU) 2022/2560 fallen könnte, folgende Angaben und fügen Sie 

entsprechende sachdienliche Unterlagen bei:  

5.2.1. Form der finanziellen Zuwendung (z. B. Darlehen, Steuerbefreiung, 

Kapitalzuführung, Steueranreiz, Sachleistungen usw.).  

5.2.2. Drittstaat, der die finanzielle Zuwendung gewährt. Bitte nennen Sie auch die 

gewährende Behörde oder Einrichtung. 
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5.2.3. Höhe der einzelnen finanziellen Zuwendungen. 

5.2.4. Zweck und wirtschaftliche Gründe für die Gewährung der finanziellen 

Zuwendung an den Beteiligten 

5.2.5. Wurden an die finanzielle Zuwendung und ihre Verwendung Bedingungen 

geknüpft? 

5.2.6. Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Hauptelementen und -merkmalen 

dieser finanziellen Zuwendungen (z. B. im Falle eines Darlehens zu den 

Zinssätzen und Laufzeiten).  

5.2.7. Bitte erläutern Sie, ob die finanzielle Zuwendung dem Unternehmen, dem 

sie gewährt wurde, oder einem anderen an dem Zusammenschluss 

Beteiligten einen Vorteil im Sinne des Artikels 3 der Verordnung 

(EU) 2022/2560 verschafft.10 Bitte erläutern Sie unter Heranziehung der in 

Abschnitt 8 vorgelegten sachdienlichen Unterlagen, warum dies der Fall ist. 

5.2.8. Bitte erläutern Sie, ob die finanzielle Zuwendung rechtlich oder faktisch im 

Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EU) 2022/2560 auf bestimmte 

Unternehmen oder Wirtschaftszweige beschränkt ist.11 Bitte erläutern Sie 

unter Heranziehung der in Abschnitt 8 vorgelegten sachdienlichen 

Unterlagen, warum dies der Fall ist. 

5.3. Bitte geben Sie anhand des Musters und der Hinweise in Tabelle 1 einen Überblick über die 

dem bzw. den Anmeldern in den drei Jahren vor Vertragsabschluss, Ankündigung des 

öffentlichen Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung 

gewährten drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen, die mindestens 1 Mio. EUR betragen 

und in keine der Kategorien nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis e der Verordnung 

(EU) 2022/2560 fallen. 

  

                                                 
10 Eine finanzielle Zuwendung sollte als Vorteil für ein Unternehmen angesehen werden, wenn dieser 

Vorteil unter normalen Marktbedingungen nicht hätte erlangt werden können. Nähere Angaben 

darüber, wie das Vorliegen eines Vorteils zu beurteilen ist, enthält Erwägungsgrund 13 der 

Verordnung (EU) 2022/2560. 
11 Der Vorteil sollte einem oder mehreren Unternehmen oder Wirtschaftszweigen verschafft werden. Die 

Spezifizität einer drittstaatlichen Subvention kann rechtlich oder faktisch festgestellt werden. 
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6. ABSCHNITT 6: AUSWIRKUNGEN DER DRITTSTAATLICHEN FINANZIELLEN 

ZUWENDUNGEN IM RAHMEN DES ZUSAMMENSCHLUSSES AUF DEN BINNENMARKT 

 

6.1. Erfolgt der Zusammenschluss im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens? 

Wenn ja: 

6.1.1. Übermitteln Sie bitte eine ausführliche Beschreibung des Bieterverfahrens.  

6.1.2. Übermitteln Sie bitte eine Beschreibung des Profils jedes der anderen 

Kandidaten, von denen Sie Kenntnis haben (z. B. ob es sich um Private-

Equity-Gesellschaften oder Industrieunternehmen handelt).  

6.2. Bitte erläutern Sie die verschiedenen Geschäftsbereiche oder -tätigkeiten des 

Übernahmeziels unter Beschreibung der Kategorien von Produkten und/oder 

Dienstleistungen, die je Geschäftsbereich bzw. -tätigkeit angeboten werden, und 

fügen Sie hinzu, an welche Kunden sich das Angebot jeweils richtet. Erläutern Sie 

bitte, ob der bzw. die Anmelder dieselbe oder eine verbundene Geschäftstätigkeit 

ausüben oder im selben oder einem verbundenen Geschäftsbereich tätig sind, und 

beschreiben Sie diese Geschäftstätigkeit bzw. diesen Geschäftsbereich.  

6.3. Geben Sie für alle unter Abschnitt 6.2 beschriebenen Geschäftsbereiche oder -

tätigkeiten für das Übernahmeziel und den bzw. die Anmelder bitte Folgendes an:  

6.3.1. den weltweit und in der Union mit diesem Geschäftsbereich oder dieser 

Geschäftstätigkeit erzielten Umsatz, 

6.3.2. den prozentualen Anteil, den der Umsatz in der Union am Gesamtumsatz 

des Unternehmens in diesem Geschäftsbereich oder mit dieser 

Geschäftstätigkeit ausmacht  

6.4. Für jede der finanziellen Zuwendungen, für die oben nach Abschnitt 5.2 zusätzliche 

Angaben gemacht wurden, ist zu erläutern, ob und inwiefern die finanzielle 

Zuwendung die Wettbewerbsstellung der an dem Zusammenschluss Beteiligten im 

Binnenmarkt verbessern könnte. Bitte beziehen Sie sich in diesem Abschnitt auf die 

Art, die Höhe und die Verwendung bzw. den Zweck der finanziellen Zuwendung.  

6.5. Geben Sie bitte an, ob der Zusammenschluss in der Union zu Anmeldungen im 

Bereich der Fusionskontrolle geführt hat (auf Ebene der Union oder auf nationaler 

Ebene), und falls ja, welchen Stand jedes dieser Verfahren zum Zeitpunkt der 

vorliegenden Anmeldung erreicht hat. 

6.6. Bitte geben Sie an, ob der Zusammenschluss in der Union zu anderen aufsichtlichen 

Meldungen geführt hat (z. B. im Rahmen der Überprüfung ausländischer 

Direktinvestitionen auf nationaler Ebene), und falls ja, welchen Stand jedes dieser 

Verfahren zum Zeitpunkt der vorliegenden Anmeldung erreicht hat.  
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KONTAKTDATEN 

6.7. Geben Sie die Kontaktdaten der fünf größten Wettbewerber des Übernahmeziels, die 

in der Union tätig sind, an. 

6.8. Falls der Zusammenschluss in der Union zu Anmeldungen im Bereich der 

Fusionskontrolle geführt hat (auf nationaler Ebene oder auf Unionsebene), geben Sie 

alle Kontaktdaten der Wettbewerber an, die im Rahmen dieser Anmeldung(en) 

angegeben wurden. 
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7. ABSCHNITT 7: ETWAIGE POSITIVE AUSWIRKUNGEN 

 

7.1. Nennen und belegen Sie bitte ggf. etwaige positive Auswirkungen auf die 

Entwicklung der jeweils subventionierten wirtschaftlichen Tätigkeit auf dem 

Binnenmarkt. Bitte nennen und belegen Sie ferner jegliche anderen positiven 

Auswirkungen der drittstaatlichen Subvention, wie etwa umfassendere positive 

Auswirkungen in Bezug auf die einschlägigen politischen Ziele, insbesondere 

diejenigen der Union, und geben Sie an, wann und wo diese Auswirkungen auftreten 

oder erwartet werden. Bitte übermitteln Sie eine Beschreibung jeder positiven 

Auswirkung. 
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8. ABSCHNITT 8: SACHDIENLICHE UNTERLAGEN 

 

Bitte übermitteln Sie für jeden an dem Zusammenschluss Beteiligten Folgendes: 

8.1. Kopien aller sachdienlichen Unterlagen zu den finanziellen Zuwendungen nach 

Abschnitt 5.1., die in eine der Kategorien nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis d 

der Verordnung (EU) 2022/2560 fallen könnten. 

8.2. Kopien der nachstehenden Unterlagen, die von Mitgliedern oder für Mitglieder der 

Leitungs- und Aufsichtsorgane erstellt wurden oder bei ihnen eingegangen sind:  

a) Analysen, Berichte, Studien, Erhebungen, Präsentationen und vergleichbare 

Unterlagen zu Zweck, Verwendung und wirtschaftlichen Gründen der 

drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen, die in eine der Kategorien nach 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis d der Verordnung (EU) 2022/2560 fallen 

könnten. Bitte übermitteln Sie auch Kopien solcher Unterlagen, die von der oder 

für die die drittstaatliche finanzielle Zuwendung gewährende Stelle erstellt 

wurden oder bei ihr eingegangen sind, sofern Sie darüber verfügen oder sofern sie 

öffentlich zugänglich sind.   

b) Analysen, Berichte, Studien, Erhebungen, Präsentationen und vergleichbare 

Unterlagen zur Beurteilung oder Analyse des Zusammenschlusses mit Blick auf 

die Beweggründe (einschließlich Unterlagen, in denen die Transaktion unter dem 

Gesichtspunkt möglicher alternativer Übernahmen erörtert wird). 

c) Falls externe Berater den Anmelder bei einer Due-Diligence-Prüfung des 

Zielunternehmens für die Zwecke des Zusammenschlusses unterstützt haben, 

übermitteln Sie bitte von den Beratern als Teil dieser Due-Diligence-Prüfung 

erstellte Zusammenfassungen, Schlussfolgerungen oder Berichte sowie alle 

Unterlagen, in denen der Transaktionswert beurteilt oder erörtert wird. 

8.3. Sofern vorhanden die Internetadresse, unter der die jüngsten Jahresabschlüsse oder 

Geschäftsberichte der an dem Zusammenschluss Beteiligten abgerufen werden 

können, oder, falls eine solche Internetadresse nicht besteht, Kopien der jüngsten 

Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte der an dem Zusammenschluss Beteiligten 
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9. ABSCHNITT 9: BESTÄTIGUNG 

 

Die Anmeldung muss mit der folgenden Bestätigung abschließen, die von allen Anmeldern 

oder im Namen aller Anmelder zu unterzeichnen ist: 

„Der bzw. die Anmelder bestätigen nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Angaben 

in dieser Anmeldung in gutem Glauben gemacht wurden und wahr, richtig und vollständig 

sind, dass originalgetreue, vollständige Kopien der im Formular FS-CO verlangten 

Unterlagen beigefügt wurden, dass alle Schätzungen als solche kenntlich gemacht und 

möglichst genau anhand der zugrunde liegenden Tatsachen vorgenommen wurden und 

dass alle geäußerten Ansichten ihrer aufrichtigen Überzeugung entsprechen. 

Die Bestimmungen des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2022/2560 zu Geldbußen und 

Zwangsgeldern sind ihnen bekannt.“ 

 

Datum: 

 

[Unterzeichner 1] 

Name: 

Organisation: 

Position: 

Anschrift: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

[„elektronische Signatur“/Unterschrift] 

[Unterzeichner 2, falls zutreffend] 

Name: 

Organisation: 

Position: 

Anschrift: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

[„elektronische Signatur“/Unterschrift] 
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Tabelle 1 

Hinweise für Angaben zu drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen, die in keine der 

Kategorien nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis e fallen (Abschnitt 5.3) 

1. Bitte geben Sie anhand des nachstehenden Musters und der nachstehenden Hinweise 

einen Überblick über die dem bzw. den Anmeldern von jedem Drittstaat in den drei 

Jahren vor Vertragsabschluss, Ankündigung des öffentlichen Übernahmeangebots 

oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung gewährten drittstaatlichen 

finanziellen Zuwendungen, die mindestens 1 Mio. EUR betragen und in keine der 

Kategorien nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis e der Verordnung 

(EU) 2022/2560 fallen.  

A. In der Tabelle zu machende Angaben 

2. Fassen Sie die verschiedenen finanziellen Zuwendungen nach Drittstaat und nach 

Art zusammen, z. B. Direktzuschuss, 

Darlehen/Finanzierungsinstrument/rückzahlbarer Vorschuss, Steuervorteil, Garantie, 

Risikokapitalinstrument, Eigenkapitalmaßnahme, Schuldenerlass, Zuwendungen für 

die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten eines Unternehmens (siehe Erwägungsgrund 16 

der Verordnung (EU) 2022/2560).  

3. Bitte tragen Sie nur die Drittstaaten ein, die in den drei Jahren vor Vertragsabschluss, 

Ankündigung des öffentlichen Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle 

begründenden Beteiligung finanzielle Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 

mindestens 45 Mio. EUR gewährt haben (Berechnung im Einklang mit 

Randnummer 5). 

4. Bitte beschreiben Sie für jede Art von finanzieller Zuwendung kurz den Zweck und 

die gewährenden Stellen.  

5. Quantifizieren Sie den geschätzten Gesamtbetrag der von jedem einzelnen Drittstaat 

in den drei Jahren vor Vertragsabschluss, Ankündigung des öffentlichen 

Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung 

gewährten finanziellen Zuwendungen durch Verwendung von Spannen, wie in den 

Anmerkungen zu nachstehender Tabelle angegeben. Zur Berechnung dieses Betrags 

beachten Sie bitte Folgendes: 

a) Berücksichtigen Sie drittstaatliche finanzielle Zuwendungen, die in die Kategorien 

nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/2560 fallen und zu denen in den 

Abschnitten 5.1 und 5.2 Angaben gemacht wurden. 

b) Nicht zu berücksichtigen sind drittstaatliche finanzielle Zuwendungen, die nach den 

Randnummern 6 und 7 unten ausgenommen sind.  

B. Ausnahmen 

6. Folgende drittstaatliche finanzielle Zuwendungen müssen nicht in die Tabelle 

eingetragen werden: 

a) Stundungen von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen, Steueramnestien, 

befristete Steuerbefreiungen sowie allgemein angewendete normale Abschreibungs- 

und Verlustvortragsregelungen. Sind solche Maßnahmen allerdings beschränkt, z. B. 

auf bestimmte Wirtschaftszweige, Regionen oder (Arten von) Unternehmen, dann 

müssen sie eingetragen werden. 

b) Anwendung von Steuerermäßigungen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im 

Einklang mit bilateralen oder multilateralen Abkommen zur Vermeidung der 
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Doppelbesteuerung sowie unilaterale Steuerermäßigungen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung nach nationalen Steuervorschriften, soweit sie derselben Logik 

folgen und dieselben Voraussetzungen vorsehen wie bilaterale oder multilaterale 

Abkommen 

c) Bereitstellung/Erwerb von Waren/Dienstleistungen (ausgenommen 

Finanzdienstleistungen) zu Marktbedingungen im Rahmen der normalen 

Geschäftstätigkeit, z. B. Bereitstellung/Erwerb von Waren oder Dienstleistungen 

nach einem wettbewerbsorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien 

Vergabeverfahren 

d) Drittstaatliche finanzielle Zuwendungen, deren jeweiliger Betrag geringer ist als 

1 Mio. EUR. 

7. Im Falle des Kontrollerwerbs oder der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen 

durch einen Investmentfonds oder eine von oder über einen Investmentfonds 

kontrollierte juristische Person müssen Sie drittstaatliche finanzielle Zuwendungen, 

die anderen Investmentfonds gewährt werden, die zwar von derselben 

Investmentgesellschaft verwaltet werden, aber gemessen am 

Gewinnbeteiligungsanspruch mehrheitlich andere Anleger haben (oder die 

Portfoliounternehmen gewährt werden, die von diesen anderen Fonds kontrolliert 

werden), nicht eintragen, sofern Sie aufzeigen können, dass die nachstehenden 

Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:  

a) Der Fonds, der die erwerbende Einheit kontrolliert, muss in Bezug auf aufsichtliche, 

organisatorische und verhaltensbezogene Vorschriften, einschließlich Anforderungen 

zum Anlegerschutz, unter die Richtlinie 2011/61/EU vom 8. Juni 2011 über die 

Verwalter alternativer Investmentfonds oder gleichwertige drittstaatliche 

Rechtsvorschriften fallen, und  

b) es darf keine oder nur begrenzte wirtschaftliche und kommerzielle Transaktionen 

zwischen dem Fonds, der die erwerbende Einheit kontrolliert, und anderen 

Investmentfonds (und den von diesen Fonds kontrollierten Unternehmen), die von 

derselben Investmentgesellschaft verwaltet werden, geben. Diesbezüglich müssen 

Sie der Kommission Belege für jegliche solchen wirtschaftlichen und kommerziellen 

Transaktionen, die in den drei Jahren vor Vertragsabschluss, Ankündigung des 

öffentlichen Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden 

Beteiligung stattgefunden haben können, vorlegen. Bei wirtschaftlichen und 

kommerziellen Transaktionen kann es sich u. a. handeln um den Verkauf von 

Vermögenswerten, einschließlich Unternehmensanteilen, Darlehen, Kreditlinien oder 

Garantien. 
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Anmelder X 

Drittstaat  Art der 

finanziellen 

Zuwendung* 

Kurzbeschreibung des Zwecks der finanziellen Zuwendung und der 

gewährenden Stelle** 

Staat A Art 1  

Art 2  

Art 3  

Art 4  

…  

Geschätzte von A gewährte finanzielle Zuwendungen insgesamt:   […] EUR*** 

Staat B 

 

Art 1  

Art 2  

Art 3  

Art 4  

…  

Geschätzte von B gewährte finanzielle Zuwendungen insgesamt:  […] EUR*** 

Staat C   

…   

   

Anmerkung: Bitte übermitteln Sie für jeden Anmelder eine separate Tabelle. Drittstaaten und, sofern 

möglich, auch die Arten von Zuwendungen sollten in Bezug auf die Reihenfolge so angeordnet werden, 

dass erst der höchste, dann der zweithöchste usw. Betrag eingetragen wird.  

*) Fassen Sie die finanziellen Zuwendungen nach ihrer jeweiligen Art zusammen: z. B. Direktzuschuss, 

Darlehen/Finanzierungsinstrument/rückzahlbarer Vorschuss, Steuervorteil, Garantie, 

Risikokapitalinstrument, Eigenkapitalmaßnahme, Schuldenerlass, Zuwendungen für die 

nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten eines Unternehmens (siehe Erwägungsgrund 16 der Verordnung 

(EU) 2022/2560).   

**) Allgemeine Beschreibung des Zwecks der finanziellen Zuwendungen, die unter den einzelnen Arten 

zusammengefasst werden, und der gewährenden Stelle(n). Beispiele: „Steuerbefreiung für die 

Herstellung des Produkts A sowie FuE-Tätigkeiten“, „mehrere Darlehen einer staatseigenen Bank für 

Zweck X“, „mehrere Finanzierungsmaßnahmen mit staatlichen Investitionsstellen zur Deckung von 

Betriebskosten/für FuE-Tätigkeiten“, „Kapitalzuführung aus öffentlichen Mitteln für Unternehmen X“.  

***) Bitte verwenden Sie folgende Spannen: „45-100 Mio. EUR”, „>100-500 Mio. EUR”, „>500-

1000 Mio. EUR”, „mehr als 1000 Mio. EUR”. 

C. Weiterer Hinweis 
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8. Welche drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen für die Beurteilung im Rahmen 

des jeweiligen Zusammenschlusses relevant sind, kann von verschiedenen Faktoren 

abhängen, wie z. B. von den betroffenen Wirtschaftszweigen oder Tätigkeiten, der 

Art der finanziellen Zuwendungen oder anderen Umständen des Einzelfalls. Die 

Kommission kann je nach den vorliegenden Umständen im Wege eines 

Auskunftsverlangens zusätzliche Informationen anfordern, wenn ihr dies für die 

Prüfung erforderlich scheint.  
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